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Polen ist für die wirtschaftliche Betätigung auslän-
discher Unternehmen nicht erst seit der Aufnahme 
in die Europäische Union sehr interessant. In den 
letzten 15 Jahren hat Polen zahlreiche Verände-
rungen der rechtlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen vollzogen.    
 
 
Import 

 

Mit dem Beitritt zur EU kommt in Polen der EU-
Zolltarif zur Anwendung. Der Handel zwischen 
Polen und den anderen EU-Ländern wird demnach 
von der Erhebung von Zöllen befreit, für den Han-
del mit Drittstaaten ist nunmehr der europäische 
Zolltarif heranzuziehen. 
 
Auch ist bei dem Import von Produkten nach Polen 
eine zollrechtliche Abfertigung nicht mehr vorge-
schrieben. Nichtsdestotrotz gibt es noch einige 
Einfuhrbeschränkungen. Für alle in Polen wirt-
schaftlich tätigen Personen (einschließlich auslän-
discher Unternehmen) gelten die gleichen Regelun-
gen in Bezug auf den internationalen Handel. Li-
zenzen und Bewilligungen für den Handel mit Wa-
ren, die lizenzpflichtig sind, werden vom Wirt-
schaftsminister oder vom Ministerrat erteilt. 
 
Der Devisenverkehr regelt sich nach dem polni-
schen Devisengesetz. Natürliche und juristische 
Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Polen 
haben, müssen im Devisenverkehr die Vermittlung 
bevollmächtigter Banken in Anspruch nehmen. 
Ausländische Anleger haben seit 1991 das Recht 
auf Gewinntransfer und Rückrufung und Heim-
schaffung von im Ausland angelegten Vermö-

genswerten. Der Gewinntransfer nach Steuern ist 
unbeschränkt möglich.  
 

 

Vertragswesen 

 
Das polnische Zivilgesetzbuch (kodeks cywilny-
ZGB) stammt aus dem Jahre 1964. Das aus vier 
Büchern aufgebaute polnische ZGB fußt auf dem 
Pandektensystem und kennt insofern das „Vor-die-
Klammer-ziehen“ eines Allgemeinen Teils (das ers-
te Buch). Die weiteren drei Bücher sind in der Rei-
henfolge Sachenrecht, Schuldrecht und Erbrecht 
geregelt. Das Familienrecht befindet sich in einem 
separaten Gesetzbuch. 
 
Das ZGB kennt drei grundsätzliche Methoden der 
Konsenserlangung zum Vertragsschluss: Angebot 
und Annahme, Versteigerung und Auktion, sowie 
Verhandlungen. Im Falle von „Verhandlungen“ gilt 
der Vertrag als geschlossen, wenn die Parteien 
Übereinkunft über die Vertragsbestimmungen er-
zielt haben, die Gegenstand der Vertragsverhand-
lungen waren. Hat eine Partei Verhandlungen unter 
Verletzung der guten Sitten geführt, insbesondere 
ohne die Absicht, einen Vertrag abzuschließen, ist 
sie der anderen Partei zum Ersatz des Vertrauens-
schadens verpflichtet.  
 
Die Frage der Einbeziehung von AGB in den Ver-
trag ist nicht systematisch im Dritten Buch des 
ZGB (Schuldrecht) geregelt. Anders als im deut-
schen Recht, ist die Einbeziehung ausdrücklich für 
alle möglichen Vertragsbeteiligten, ohne subjektive 
Einschränkungen, mithin also auch für rein unter-
nehmerische Geschäfte geregelt. Die Verbraucher 
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aber genießen aufgrund der Einbeziehungsvor-
schriften zusätzlichen Schutz. 
 
Am 2.7.2004 wurde das polnische Gesetz über 
die Freiheit der Wirtschaftstätigkeit erlassen. Es 
normiert die Aufnahme, die Durchführung und die 
Beendigung von Geschäftstätigkeiten in Polen so-
wie die damit verbundenen Aufgaben der Admi-
nistration. Nach dem Gesetz sind EU-Ausländer 
und Angehörige des Europäischen Wirtschafts-
raums polnischen Unternehmern grundsätzlich 
gleichgestellt, wenn internationale Abkommen 
nichts Abweichendes regeln. 
 
Das Gesetzbuch über Handelsgesellschaften (Ko-
deks spółek handlowych), welches mit Wirkung 
zum 15.1.2004 umfassend novelliert wurde, stellt 
die grundlegende Rechtsquelle des polnischen Ge-
sellschaftsrechts dar.  
 
 
Tochterunternehmen und Niederlassungen 

 

Die wichtigsten Gesellschaftsformen, die das pol-
nische Recht ausländischen Investoren für die Aus-
übung einer wirtschaftlichen Tätigkeit zur Verfü-
gung stellt sind: GmbH (spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością - Sp. z o.o.), Aktiengesell-
schaft (spółka akcyjna – S.A.), sowie die Grün-
dung von Personengesellschaften wie der Offenen 
Handelsgesellschaft (spółka jawna) und der Kom-
manditgesellschaft (spółka komandytowa). 
Aufgrund des in Polen geltenden numerus clausus 
sind andere als die gesetzlich vorgesehenen Ge-
sellschaftsformen nicht zulässig. 
 
Umwandlungen einer Personengesellschaft in eine 
Kapitalgesellschaft und umgekehrt, sowie 
Zusammenschlüsse von verschiedenen Unterneh-
mensformen sind nach polnischem Recht möglich. 
 
Neben der Gründung der oben dargestellten Kapi-
tal- und Personengesellschaften (Tochtergesell-
schaft), besteht die Möglichkeit eine (rechtlich 
unselbständige) Niederlassung (oddział) zu errich-
ten. Die Niederlassung eines ausländischen Unter-
nehmens in Polen hat viele gleiche Pflichten wie 
eine Kapitalgesellschaft, beispielsweise Bilanzie-
rungspflicht, erfordert jedoch nicht die Einbringung 
von Stammkapital bzw. einer Gesellschaftseinlage.   
 
 
 
 
 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH 

 

Eine GmbH- (spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością - Sp. z o.o.) nach polnischem 
Recht  ist rechtlich und steuerrechtlich als Gesell-
schaft handlungsfähig nachdem: 
 
� der Gesellschaftsvertrag notariell beurkundet, 
� sowie ein Vertrag (Miet- oder Kaufvertrag) 

über das Geschäftslokal abgeschlossen wurde, 
� Antrag auf Erteilung der REGON-Nummer (Sta-

tistische Nummer) gestellt wird, 
� Leistungen der Einlagen auf das Stammkapital 

der Gesellschaft erfolgen, 
� Die Gesellschaft in das Landesgerichtsregister 

eingetragen wird 
� die Gesellschafter eine NIP-Nummer (Steuer-

identifikationsnummer) sowie die Registrierung 
als Umsatzsteuerzahlerin für die Gesellschaft 
beantragen. 

 
Mit dem Abschluss des Gesellschaftsvertrages 
entsteht die sog. GmbH in Gründung (spółka z 
o.o. w organizacji), die im eigenen Namen Rechte 
erwerben kann. Mit dem Zeitpunkt der Eintragung 
in das Landesgerichtsregister tritt die GmbH in die 
Rechte und Pflichten der GmbH in Gründung ein. 
 
Die Einlagen können in Form von Geld- oder 
Sacheinlagen erfolgen. Dass Stammkapital einer 
GmbH polnischen Rechts muss vor der Anmel-
dung zur Eintragung in das Landesgerichtsregister 
vollständig gedeckt werden. Das Mindeststamm-
kapital einer GmbH beträgt 50.000 PLN; das Min-
destnominalwert eines Geschäftsanteils 50 PLN. 
 
Die Kosten (ohne Beratungskosten) der Gründung 
einer GmbH polnischen Rechts belaufen sich zur 
Zeit auf ca. 3.200 PLN. 
 

 

Vertriebspartner 

 

Beim indirekten Engagement auf dem polnischen 
Markt steht dem ausländischen Unternehmer die 
Tätigkeit eines Handelsvertreters (Agent) zur Ver-
fügung. 
Hierbei sind zwei Möglichkeiten zu unterscheiden. 
Zum einen die reine Vermittlungstätigkeit des Han-
delsvertreters, zum anderen der Abschluss der 
entsprechenden Verträge durch den Handelsvertre-
ter im Namen des ausländischen Unternehmers. 
Der Handelsvertreter arbeitet hierbei auf Provisi-
onsbasis sowie auf der Grundlage einer Vollmacht. 
 



CASTON COMPACT 03-2006 No. 221 

 
 

HERAUSGEBER   SEIT 1988  
.
  HERFURTH & PARTNER  

. 
RECHTSANWÄLTE  

.  
HANNOVER 

. 
BRUSSELS 

.
 GÖTTINGEN 

 

Der vermittelte Vertrag kommt unmittelbar zwi-
schen dem ausländischen Unternehmer und dem 
polnischen Geschäftspartner zustande. Das Eigen-
tum an den Waren geht vom ausländischen Unter-
nehmer direkt auf den polnischen Abnehmer über.   
 
 
Personal  

 
Die polnischen Arbeitsvorschriften wurden im 
Rahmen des EU-Beitritts größtenteils an die Erfor-
dernisse des Europäischen Rechts angepasst. Das 
Arbeitsrecht gründet sich auf das Arbeitsgesetz-
buch, Ausführungsvorschriften, Tarifverträge und 
andere Vereinbarungen und Statute. 
 
Eine Zielrichtung des polnischen Arbeitsrechts ist 
der Schutz der Arbeitnehmer, der durch festgeleg-
te Mindestarbeitsbedingungen sowie das Günstig-
keitsprinzip gewährleistet wird. Dieses erlaubt den 
Arbeitsrechtsparteien, für den Arbeitnehmer güns-
tigere Bestimmungen zu vereinbaren als dies im 
Arbeitsgesetzbuch vorgesehen ist. Den Mindestar-
beitsschutz untergrabene Regelungen in Arbeits-
verträgen sind unwirksam. An ihre Stelle treten die 
entsprechenden arbeitsgesetzlichen Vorschriften. 
 
Das polnische Recht gestattet den Abschluss von 
befristeten sowie unbefristeten Arbeitsverträgen. 
Befristungen sind grundsätzlich zulässig und an 
keine weiteren gesetzlichen Voraussetzungen ge-
bunden.  
 
Das Mindestarbeitsentgelt wurde durch das Gesetz 
über Mindestlohn vom 10.10.2002 festgesetzt. 
Hiernach muss geleistete Arbeit grundsätzlich ent-
lohnt werden. Zur Zeit beträgt der Mindestlohn 
890,10 PLN (2006). In Polen entrichten Arbeitge-
ber etwa 27 Prozent an Sozialabgaben, Arbeit-
nehmer ca. 20 Prozent. 
 
Die Arbeitszeit darf grundsätzlich, im Durchschnitt 
von 4 Monaten, täglich 8 und wöchentlich 40 
Stunden nicht überschreiten. 
 
Das Arbeitsverhältnis kann grundsätzlich entweder 
durch einen Auflösungsvertrag oder durch eine 
Kündigung einer Partei aufgelöst werden. Befriste-
te Arbeitsverträge werden durch Zeitablauf oder 
durch Vollendung der Tätigkeit beendet.  Die frist-
gerechte Kündigung eines unbefristeten Arbeits-
vertrages durch den Arbeitgeber bedarf einer ge-
sonderten Rechtfertigung, die bereits in der schrift-
lichen Kündigungserklärung enthalten sein muss. 

Die Kündigungsfristen orientieren sich an der Be-
schäftigungsdauer. 
 
 
Geistiges Eigentum 

 

Das polnische Recht des geistigen Eigentums ist in 
seinen Grundsätzen hauptsächlich im Gesetz über 
das gewerbliche Eigentum und im Gesetz über das 
Urheberrecht und verwandte Rechte geregelt. 
 
Mit Beitritt zur Europäischen Union im Mai 2004 
sind zudem die Rechtsakte der EU im Bereich des 
geistigen Eigentums für Polen bindend. 
 
 
Immobilien 

 
Im polnischen Recht existieren drei verschiedene 
Arten von Immobilien: Grundstücke, Gebäude und 
Teile von Gebäuden. Den beiden letzteren kommt 
nach Zivilgesetzbuch nur kraft besonderer Vor-
schriften Immobilieneigenschaft zu; ansonsten 
stellen sie Bestandteile des Grundstücks dar.  
 
Das in Deutschland geltende Abstraktionsprinzip 
ist dem polnischen Recht unbekannt. Die Eigen-
tumsübertragung erfolgt nach dem Konsensual- 
und Kausalprinzip. 
 
Nach dem Konsensualprinzip ist zur Eigentums-
übertragung der Vertragsabschluß erforderlich und 
ausreichend. Damit entfaltet der schuldrechtliche 
Vertrag zugleich auch dingliche Wirkung. Die Ein-
tragung in das Grundbuch hat grundsätzlich ledig-
lich deklaratorische Bedeutung. 
 
Ausländer bedürfen zum Erwerb von Immobilien 
grundsätzlich einer Genehmigung. 
 
Mit dem EU – Beitritt Polens und den damit von 
Polen ausgehandelten Klauseln des Beitrittsver-
trags ist der Immobilienerwerb für die aus den 
Unionsländern stammenden Ausländern erleichtert 
worden. Demnach bedürfen Staatsangehörige oder 
Unternehmen aus den Mitgliedsstaaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums keiner Genehmigung. 
Ausgenommen von dieser Regel ist der Erwerb von 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken wäh-
rend der Dauer von zwölf Jahren ab dem Beitritt 
Polens zur Europäischen Union und der Erwerb von 
Zweitwohnsitzen während der Dauer von fünf 
Jahren ab dem EU-Beitritt Polens.  
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Steuern 

 

Die Einkünfte natürlicher Personen einschließlich 
von Freiberuflern und Einzelunternehmen werden 
nach dem Gesetz über die Einkommenssteuer von 
natürlichen Personen nach einem dreistufigen pro-
gressiven Tarif (19%, 30% 40%) besteuert. Wirt-
schaftlich tätige Steuerpflichtige können jedoch 
unter bestimmten Voraussetzungen auch die Line-
arbesteuerung (19%) wählen.  
 
Der Körperschaftssteuertarif beträgt 19% der 
Bemessungsgrundlage.  
 
Hinsichtlich der Umsatzsteuer enthält das Gesetz 
über die Steuer auf Waren und Dienstleistungen 
einen Normalsteuersatz in der Höhe von 22% so-
wie ermäßigte Steuersätze in der Höhe von 3% 
oder 7% sowie 0% für den Export und innerge-
meinschaftliche Warenlieferungen. 
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